
  

 
Informationen zur Ernennung zum Language Proficiency Examiner 

 
In Zukunft werden Sprachkompetenzprüfungen für Piloten bei der Abnahme jedes Skill Tests/ 
Prof. Checks bzw. Übungsflugs zur Verlängerung SEP/TMG, wenn der FI oder CRI auch ein zur 
Überprüfung der Sprachkompetenz berechtigter Prüfer ist, möglich sein. Jedoch nur für das 
Level, das der Examiner in seiner Lizenz ausgewiesen hat. Wiederholungsprüfungen werden 
ausschließlich in einem Language Assessment Body absolviert werden können. 
Um Bewerbern diese Sprachkompetenzprüfung (Level 4 bis Level 6) abnehmen zu dürfen, 
bedarf es einer Ernennung zum Language Proficiency Examiner. 
 
Voraussetzungen für die Ernennung: 
 

 Gültige Ernennung zum Flugprüfer 
 Gültige Lizenz 
 Gültiger Eintrag der Language Proficiency (mindestens Level 4) 

 
Die Vorgehensweise zur Erlangung der Ernennung zum Language Proficiency Examiner ist wie 
folgt: 
  
Zuerst muss ein Assessement absolviert werden, bei dem die Language Proficiency in 
schriftlicher und mündlicher Form überprüft wird, durch den behördlich ernannten Senior 
Examiner. Für dieses Assessment ist der neue Examiner Acceptance Record heranzuziehen. 
  
In weiterer Folge ist eine Language Proficiency Schulung bei der Austro Control GmbH zu 
besuchen, diese findet zu folgenden Terminen statt: 
 

 Termin 1: 14.06.2010 oder 
 Termin 2: 23.08.2010 

 
Am Ende der Schulungsveranstaltung findet ein Language Proficiency Test statt, der bestanden 
werden muss, um die Ernennung zum Language Proficiency Examiner zu erlangen. 
Zu dieser Schulungsveranstaltung ist die Mitnahme eines Laptops zwingend erforderlich, 
da die Prüfung vor Ort auf selbigen durchgeführt wird.  
Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenpflichtig. Die Höhe der Kurskosten wird demnächst 
festgelegt.  
 
Bei Nachweis aller geforderten Bestimmungen wird die Ernennung zum Language Proficiency 
Examiner in die Flugprüfer-Autorisierung eingetragen und erhält dieselbe Gültigkeit wie das 
Language Proficiency Rating in der Lizenz. Examiner, die keine Ernennung zum Language 
Proficiency Examiner anstreben, können weiterhin Skill Tests und Proficiency Checks 
abnehmen, jedoch keine Sprachkompetenzüberprüfungen. 
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